
MÄRZ 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Dritte Gesetz zur Fortentwicklung des Kommunalrechts vom 09.02.2022 (SächsGVBl. S. 134) trat 
am 20.02.2022 in Kraft.  

Es wurde ein pauschaler Ehrensold für ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister im Freistaat Sachsen 
eingeführt, die nach dem 06.05.1990 mindestens eine volle Amtszeit als ehrenamtlicher Bürgermeis-
ter abgeleistet haben (§ 155b Sächsisches Beamtengesetz).  

Die ehemaligen ehrenamtlichen Bürgermeister erhalten ab Vollendung ihres 65. Lebensjahres mo-
natlich 200 €.  

Der Anspruch auf Ehrensold besteht auch, wenn eine volle Amtszeit nur deshalb nicht erreicht wer-
den konnte, weil vor deren Ablauf die Gemeinde aufgelöst worden ist oder der ehrenamtliche Bür-
germeister ohne Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit einen Dienstunfall erlitten hat und deshalb dienst-
unfähig geworden ist. 

Der Ehrensold ist von der Gemeinde, die Dienstherr des ehemaligen ehrenamtlichen Bürgermeisters 
gewesen ist, oder deren Rechtsnachfolger zu tragen. Hat der ehemalige ehrenamtliche Bürgermeister 
das Amt gleichzeitig in mehreren Gemeinden ausgeübt, besteht ein Anspruch auf Ehrensold gegen 
jede dieser Gemeinden. 

Die Höhe des Ehrensolds wird jährlich zum 01.04. angepasst. Die Anpassung wird im Sächsischen 
Amtsblatt bekannt gemacht.  

An die  
Mitglieder des KVS 
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Nach § 15 Nr. 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Sachsen (SächsGKV) über-
nehmen wir die Gewährung des Ehrensolds für die ehemaligen ehrenamtlichen Bürgermeister, wenn 
die Gemeinden dies auf uns übertragen. In diesem Fall werden wir im Rahmen einer Geschäftsbesor-
gung tätig und erheben einen Verwaltungskostenbeitrag. 

Zudem ist geregelt, dass die Gemeinden die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an ehren-
amtliche Bürgermeister auf uns übertragen können. Diese Dienstleistung ist für uns jedoch nicht neu. 
Wir gewähren diese Aufwandsentschädigungen bereits im Rahmen unseres Personalservice, wenn 
Gemeinden die Bezügegewährung auf uns übertragen haben.  

Bitte beachten Sie, dass die Gewährung des Ehrensolds vom Vertrag über die Bezügegewährung 
nicht umfasst ist. Hierfür ist eine gesonderte Vereinbarung mit uns abzuschließen.  

Wenn Sie Interesse daran haben die Ehrensoldgewährung auf uns zu übertragen, wenden Sie sich 
bitte an: 

Frau Blume 0351 4401 - 382 
E-Mail: bm@kv-sachsen.de 

Sofern Sie Interesse an der Bezügegewährung durch unseren Personalservice haben, wenden Sie sich 
bitte an:  

Frau Knorr 0351 4401 - 381 
E-Mail: bm@kv-sachsen.de 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Bernd Müller 
Direktor 

mailto:bm@kv-sachsen.de
mailto:bm@kv-sachsen.de

